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FIRMENNAME 
 

Landschaftspflegerische 

Begleitplanung 

Wie wir Ihnen helfen: 
 

 schnelle und transparente 
Bearbeitungsschritte bis zur 
naturschutzfachlichen 
Genehmigung 

 

 Beurteilung des Eingriffs  
in das Landschaftsbild  
-speziell bei Mastbauten im 
Freiland- 

 

 Bundesweite Erfahrung  
in der Eingriffs- und 
Ausgleichsregelung 

 

 Expertenunterstützung  
bei sensiblen Eingriffsflächen 

 

 

 

2 
 

Leistungen im Bereich Landschaftsplanung: 
 
 Erstellen von Landschaftspflegerischer Begleitplanung (LBP) mit Standortbeschreibung, 

Beurteilung der Auswirkungen des Eingriffes in das Landschaftsbild (speziell bei Mastbauten 
im Freiland), der Flächennutzungsänderung und weiteren Beeinträchtigungen von Natur und 
Landschaft mit Vorschlag zur Kompensation. 

 Erfolgreiche Umsetzung der geplanten Projekte und praktische Erfahrungen in 
unterschiedlichen Bundesländern (z.B. Hessen, Thüringen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, 
und Sachsen-Anhalt). 

 Spezielle regionale Kenntnisse in Hessen über Mitgliedschaft in der HGON, sowie Fachkollegen 
im Umweltschutz und in der Landschaftsarchitektur. 

 Erstellung begleitender Unterlagen zur gesetzlichen Eingriffs- Ausgleichsregelung nach 
Bundesnaturschutzgesetz im Rahmen von Bauvorhaben zur Erlangung der 
naturschutzfachlichen Genehmigung. 

 Erstellung und regionale Beauftragung von weiterführenden Teilgutachten, z.B. Flora Fauna 
Habitat (FFH-RL)-Vor- und Verträglichkeitsprüfung sowie spezielle Artenschutzrechtlich Prüfung 
(saP), Horstkartierung, Biotopkartierung, Vogelschutzmaßnahmen (VS-RL) und 
Maßnahmenentwicklung zur Eingriffsminimierung im Rahmen des 
Baugenehmigungsverfahrens. 

 Erstellung von landschaftspflegerischen Ausführungsplänen als Vorgabe für den Garten- und 
Landschaftsbauer zur naturschutzfachlich korrekten Umsetzung der 
Kompensationsmaßnahme. 

 Erstellen des Antrags auf Waldumwandlung im Rahmen der Flächennutzungsänderung in 
Waldgebieten. 

 Erstellen von Anträgen zum Bau in Schutzgebieten (Naturpark, FFH-Gebiet, Naturschutzgebiet 
und Landschaftsschutzgebiet sowie europäischem Vogelschutzgebiet) im Rahmen des 
Verfahrens zur Erlangung der Baugenehmigung. 

 Erstellung von ökologischem Monitoring im Vorfeld zur Standortbeschreibung und nach 
Umsetzung von Maßnahmen zum Erhalt und Entwicklung von Natur und Landschaft. 

 Durchführung von unterstützender ökologischer Baubegleitung (öBB) zur fachgerechten 
Einhaltung der naturschutzrechtlichen Vorgaben der Baugenehmigung und Erstellen von 
Dokumentationen für die Untere Naturschutzbehörde oder als vorbeugendes Audit im Rahmen 
von baubegleitender Öffentlichkeitsarbeit. 

 Weiterführende ökologische Bauüberwachung nach Vorgaben der Behörden in 
naturschutzfachlich besonders sensiblen Bereichen. 

 

Landschaftsplaner 

Dipl. Ing. agr. Marcus Ströbel 

Fachrichtung Umweltsicherung und Entwicklung ländlicher Räume der JLU Giessen und Mitglied der HGON 


